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Stellenausschreibung: Musterbetriebsvereinbarung über innerbetriebliche Ausschreibungen


Zwischen der ... Muster GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Max Muster, Albertstraße 15–17, 47809 Krefeld 
(nachfolgend Arbeitgeber genannt)
und 
dem Betriebsrat der Muster GmbH, vertreten durch den Betriebsratsvorsitzenden Herbert Listig, Albertstraße 15–17, 47809 Krefeld 
(nachfolgend Betriebsrat genannt)
wird folgende 
Betriebsvereinbarung über innerbetriebliche Ausschreibungen
vereinbart:

§ 1 Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Betriebsteile des Arbeitgebers und für alle derzeitigen und zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Betriebs.

§ 2 Grundsatz
Grundsätzlich wird jede Stellenausschreibung im Geltungsbereich dieser Betriebsvereinbarung zunächst betriebsintern erfolgen, bevor sie betriebsextern erfolgt. 
Alternativ: Die Besetzung von Stellen in folgenden Bereichen des Unternehmens (…) sind zunächst betriebsintern auszuschreiben, bevor sie betriebsextern ausgeschrieben werden dürfen.
Die betriebsinterne Stellenausschreibung erfolgt grundsätzlich für eine Zeitdauer von einem Monat. Erst wenn keine internen Bewerbungen fristgerecht eingegangen sind, kann eine Stelle nach Ablauf der Frist betriebsextern ausgeschrieben werden. Interne Bewerbungen gehen externen Bewerbungen stets vor. 
Alternativ: Grundsätzlich wird jede Stellenausschreibung im Geltungsbereich dieser Betriebsvereinbarung auch betriebsintern ausgeschrieben, wobei die Bewerbungsfristen für betriebsinterne Bewerber nicht kürzer sein dürfen als für betriebsexterne Bewerber. Betriebsinterne Stellenausschreibungen müssen mit den betriebsexternen Stellenausschreibungen inhaltlich identisch sein; insbesondere dürfen an betriebsinterne Bewerber keine höheren Anforderungen gestellt werden als an betriebsexterne Bewerber.
Interne Bewerbungen gehen externen Bewerbungen bei gleicher Qualifikation und Eignung vor.

§ 3 Art und Inhalt der Bekanntmachung
Die innerbetrieblichen Stellenausschreibungen sind grundsätzlich an den Schwarzen Brettern der Betriebsleitung, in der Betriebszeitung, in Rundschreiben, an den Schwarzen Brettern des Betriebsrats und im betrieblichen Intranet zu veröffentlichen (Nichtzutreffendes streichen).
Die innerbetriebliche Stellenausschreibung hat mindestens zu beinhalten:
das Anforderungsprofil an den Stellenbewerber/die Stellenbewerberin im Hinblick auf Qualifikation, Berufserfahrung und ähnliche Anforderungen
eine Beschreibung des wesentlichen Tätigkeitsinhalts der ausgeschriebenen Stelle
die Eingruppierung der Stelle/Gehaltsangaben
Angabe des Stellenanteils (Voll-, Teilzeit)
Benennung der zuständigen Stelle zur Entgegennahme der Bewerbung
die Frist zur Einreichung der Bewerbung
Die betriebsinterne Stellenausschreibung muss mit der betriebsexternen Stellenausschreibung inhaltsgleich sein. Insbesondere darf die interne Stellenausschreibung keine höheren Anforderungen an Qualifikation und Eignung des Bewerbers beinhalten als die betriebsexterne Stellenausschreibung. 

§ 4 Teilzeit
Spätestens zwei Wochen vor der betriebsinternen Stellenausschreibung hat die Arbeitgeberin dem Betriebsrat über die beabsichtigte Stellenausschreibung unter Angabe sämtlicher Informationen nach § 3 dieser Betriebsvereinbarung zu unterrichten.
Der Betriebsrat kann dann innerhalb dieser zwei Wochen vom Arbeitgeber verlangen, dass die Stelle auch als Teilzeitarbeitsplatz ausgeschrieben wird. Äußert der Betriebsrat sich innerhalb dieser zwei Wochen nicht, so kann der Arbeitgeber die Stelle betriebsintern, so wie von ihm beabsichtigt, ausschreiben.

§ 5 Ausnahmen
Wird eine Stelle lediglich vertretungsweise besetzt (z.B. wegen Urlaubs- oder  Krankheitsvertretung) bedarf dies keiner vorherigen betriebsinternen Ausschreibung, soweit die Zeitdauer der Vertretung drei Wochen nicht überschreitet. 
Auf Antrag des Arbeitgebers kann der Betriebsrat den Arbeitgeber von der Verpflichtung der vorherigen betriebsinternen Stellenausschreibung entbinden, wenn z.B. kein im Betrieb beschäftigter Arbeitnehmer die erforderliche Qualifikation für die zu besetzende Stelle hat und auch durch geeignete Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen nicht in zumutbarer Art und Weise erlangen kann. 
Die Entbindung von der Verpflichtung zur betriebsinternen Stellenausschreibung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Ebenso kann auf Antrag des Arbeitgebers der Betriebsrat die Ausschreibungsfrist für die betriebsinterne Stellenausschreibung abkürzen. Auch diese Abkürzung ist nur dann wirksam, wenn der Betriebsrat ihr in Schriftform zugestimmt hat. 

§ 6 Bewerbungen
Betriebsinterne Bewerbungen sind schriftlich/per Internet an die Personalabteilung zu richten. Die Bewerbungen sind absolut vertraulich zu behandeln. Insbesondere darf einem Bewerber aus der Tatsache seiner Bewerbung kein Nachteil entstehen, insbesondere auch dann nicht, wenn er / sie bei der Besetzung der Stelle schließlich nicht berücksichtigt worden sein sollte.
Bei der Behandlung der Bewerberdaten ist die Einhaltung der DSGVO einzuhalten. Nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens sind die Bewerbungsunterlagen von Bewerbern, die nicht ausgewählt wurden, zur Entlastung der Arbeitgeberin an die Bewerber herauszugeben. Es ist darauf zu achten, dass nur unmittelbar mit dem Bewerbungsverfahren betraute Personen zu den Daten Zugang haben. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens sind die nicht mehr benötigten Daten zu löschen.

§ 7 Schlussbestimmungen 
Sollte diese Betriebsvereinbarung teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der Betriebsvereinbarung im Übrigen. Vielmehr verpflichten sich die Betriebsparteien, den unwirksamen Teil durch eine Neuregelung zu ersetzen, die dem im unwirksamen Teil verfolgten Sinn und Zweck so weit wie möglich entspricht.
Die Betriebsvereinbarung kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Monatsende gekündigt werden, erstmals zum 31.12. ...
Im Falle ihrer Kündigung wirkt die Betriebsvereinbarung in allen ihren Teilen bis zum Abschluss einer Nachfolgeregelung nach.
Die Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.




Musterstadt, Datum

Unterschrift Betriebsratsvorsitzender, Unterschrift Geschäftsführer
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